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 Gemeinde Glarus Nord, CH - 8867 Niederurnen  
   

 An das 
Gemeindeparlament Glarus Nord 
___________________________ 

Datum 

Reg.Nr. 

Abteilung 

Person 

E-Mail 

Direkt 

 

31.12.2013 

 

Bau-, Raumplanungs- und Verkehrskommission (BRVK) 

Ann-Kristin Peterson 

akp@up-to-date.ch 

 

Kommissionsbericht zum Geschäft „Gemeinderichtplan GRIP“ 

 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
An den Sitzungen vom 13., 18. und 28. November sowie 3. und 9. Dezember 2013 hat die Bau-, 
Raumplanungs- und Verkehrskommission über das Geschäft „Gemeinderichtplan GRIP“ beraten. 
 
An den Sitzungen nahmen teil:  
 
Präsidentin: Ann-Kristin Peterson, Niederurnen 
  
Mitglieder: Daniel Landolt, Näfels 
 Kurt Krieg, Niederurnen 
 Max Eberle, Näfels 
 Fridolin Dürst, Obstalden 
 Christoph Zwicky, Obstalden 
 Stv. Martin Landolt, Näfels (entschuldigt 18.11.13) 
 
Protokoll: Urs Spälti, Fachstellenleiter Umwelt und Verkehr (18./28.11, 9.12.) 
 Martin Reich, Projektmitarbeiter Planungsbüro (3.12.) 
 
Gäste: Hans Leuzinger, Gemeinderat/Ressortleiter (18./28.11) 
 Jacqueline Thommen, Bereichsleiterin Bau und Umwelt (3./9.12) 
 Christoph Zindel, Projektleiter Planungsbüro (9.12.) 
 
 
Für die Beratung standen der Kommission folgende Unterlagen zur Verfügung: 

 Gemeinderichtplan GRIP, „Richtplantext mit Korrekturen“ vom 17.10.2013 

 Stellungnahme des Gemeinderates zur öffentlichen Auflage GRIP vom 30.10.2012  „Bericht 
 gemäss Art. 17 RBG“ vom 23.10.2013 

 Richtplankarte 1:15'000 Nutzung  

 Richtplankarte 1:15'000 Erschliessung und Ausstattung 
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1. Ausgangslage 

Der Gemeinderichtplan „GRIP“ ist ein umfassendes Werk, das die räumliche Entwicklung in den acht 
Dörfern darstellt. Im GRIP wird aufgezeigt, wo was geplant ist, aber noch nicht im Zonenplan ist. Die 
Gemeinde Glarus Nord hat eher zu viel eingezontes Land und so muss die heutige Fläche von 87 ha 
auf 50 ha reduziert werden. Der GRIP ist „nur“ behördenverbindlich, jedoch nicht Grundeigentümer-
verbindlich. Dies wird erst im Nutzungsplan (NUP) festgelegt und festgehalten. 
 
Die Ortsplanungskommission (OPK) und der Steuerungsausschuss (SA) haben den vorliegenden 
Vorschlag in rund je 17 Sitzungen erarbeitet. Aus Sicht der OPK und dem Gemeinderat liegt eine gute  
Lösung vor. Diese wurde von der BRVK in ihren Sitzungen diskutiert, zum Teil sehr intensiv. 
Anregungen und Änderungsanträge aus der BRVK und dem Parlament werden laut GR Hans Leuzinger 
entgegengenommen.  
 

2. Eintretensdebatte 

Das Eintreten war unbestritten. 
 

3. Detailberatung 

Zu 1.2 und 1.3 Verbindlichkeit und Aufbau des Richtplanes:  
Der Richtplan ist eine Absichtserklärung und wird nach Genehmigung durch den Kanton behörden-
verbindlich. Er bildet die Grundlage für die Nutzungsplanung (NUP). Die richtungsweisenden Fest-
legungen und Abstimmungsanweisungen in den grau hinterlegten Textteilen sind behördenverbindlich. 
Für die Grundeigentümer begründet er weder Rechte noch Pflichten. Das wird im NUP und 
Baureglement geregelt, die beide allgemeinverbindlich sind. Es wurden aber mit allen von Änderungen 
betroffenen Grundeigentümern schon heute Gespräche geführt über mögliche Rückzonungen, leider mit 
wenig Erfolg. Lediglich die Gemeinde ist bereit, einen Grossteil ihrer in der Bauzone liegenden Flächen 
neu der Landwirtschaftsfläche zuzuscheiden.  
Neu als Siedlungsfläche eingetragen sind: Ausbau Eternit (mit Auflagen), Flugplatz Mollis und ein 
Industrieareal in Bilten. 
 
Zu 2.2.2 Bevölkerungsprognose: 
Der Kanton und Bund prognostiziert für den ganzen Kanton ein Wachstum von 1%. Diese mässigere 
Prognose wird von mehreren Stellungnehmenden und einzelnen Kommissionsmitgliedern unterstützt. In 
Glarus Nord sind ca. 1'000 Wohneinheiten in Planung, was ca. 1,5% Wachstum entspricht. Prosperität 
bedingt Wachstum und so ist ein Wachstum von 1,5% nach Ansicht GR und OPK verträglich. Zudem 
steuern die wirtschaftlichen Verhältnisse das Wachstum, darüber hat die Gemeinde wenig Einfluss.  
Die Sorge der Bevölkerung ist, dass bei einem zu grossen Wachstum die Infrastrukturen nicht genügen. 
Bei den Infrastrukturen KVA und ARA sind keine Kapazitätsprobleme zu erwarten, bezüglich Schulraum 
schon. Die im GRIP als Siedlungsfläche bezeichneten Gebiete korrelieren mit diesem Wachstum. Wird 
das Wachstum reduziert, weist der GRIP zu viel Siedlungsfläche aus. In den Nutzungsplänen sind 
derzeit ca. 87 ha eingezontes Bauland ausgewiesen und nach den Vorgaben des Bundes sind ca. 50 ha 
zulässig. Mit einem kleineren Wachstum wären dies noch weniger. 
Da die Ergänzungen (seit dem öffentlichen Mitwirkungsverfahren) lediglich den Sachverhalt eines 
Bevölkerungswachstums von 1,5% deutlicher umschreibt, werden keine Änderungen erwünscht. 
 
Zu 2.4.2 Öffentlicher Verkehr:  
Der Bahnhof Weesen wird mit dem Fahrplanwechsel Dez. 2013 geschlossen und nicht mehr bedient. Er 
sollte deshalb auch aus der Darstellung entfernt werden. 
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Zu 2.5 Struktur der Bodennutzung:   
Der Bund hat über die Fruchtfolgeflächen (FFF) entschieden und gemäss Sachplan FFF beträgt der 
Mindestumfang 200 ha für den Kanton Glarus. Wo diese ausgeschieden werden sollen wird in die 
laufende öffentliche Mitwirkung gegeben. Die Gemeinde wird im Rahmen der Vernehmlassung 
entsprechend Stellung nehmen. Die Möglichkeit zur Stellungnahme steht allen Parteien, Vereinigungen 
und Interessierten offen. Letztendlich entscheidet der Kanton (der Landrat) darüber.  
Für die FFF wurde die Übersichtstabelle nachgeliefert, damit ersichtlich ist welche FFF für Glarus Nord 
vorgesehen sind. 
 
Zu 4. Tabelle Abstimmungsstand – Zuständigkeit – Termine/Verfahren:  
Bei den Abstimmungsanweisungen muss klarer hervorgehen wer für was zuständig ist: In mehreren 
Sitzungen wurde die Zuständigkeit – Gemeinderat (GR) oder Gemeindeversammlung (GV) – immer 
wieder diskutiert. Die BRVK ist der Meinung, dass bei „Abstimmungsstand/Festsetzung“ die GV für die 
Entscheidung über Veränderungen im vorliegenden GRIP zuständig ist. Für die Ausarbeitung der 
Grundsätze ist der Gemeinderat, allenfalls mit den entsprechenden Behörden oder Kommissionen, 
zuständig. Neuauslegungen, Anpassungen oder Überarbeitungen als die im vorliegenden GRIP 
erfordern jedoch eine Genehmigung durch die GV. 
Weil die Antworten nicht zufriedenstellend und eindeutig waren, beschliesst die BRVK einen Antrag zu 
stellen, mit dem Ziel eine klare Definition der oben erwähnten Zuständigkeiten zu erreichen. Dies sollte 
sowohl einleitend im Kapitel 1.3 (Aufbau des Richtplans) als auch in den Abstimmungsanweisungen 
erläutert bzw. ergänzt werden. 

Beschluss der BRVK: Die Kommission beschliesst mit 4 zu 2 Stimmen, dass überall in den 
Abstimmungsanweisungen, wo das Verfahren der GRIP und die Zuständigkeit der Gemeinderat ist, 
erweitert werden soll mit „GV“.  

 

Zu Festsetzung: Perimeter 
Der Antrag zur Änderung der Zuständigkeit für den Perimiter Sondernutzungsplanpflicht wird unter 
nachfolgender Voraussetzung zurückgezogen: 
Die BRVK geht davon aus, dass im Baureglement/Nutzungsplan der Perimeter für Überbauungsplan-
pflicht festgelegt wird. Das würde bedeuten, dass die GV das entscheidende Organ ist. 
 
Zu 4.1.1 Baugebietsreserven / Kapazitätsreserven und Baugebietsbedarf:  
Antrag: Es fehlt ein Abschnitt über bereits überbaute Ferienhauszonen. Die Ferienhauszonen sind als 
‚Sonstige Zone‘ (weiss) im Plan eingetragen und mit Planungszonen belegt worden.  
Die Ferienhauszonen oder sonstigen Zonen sind nicht abschliessend festgelegt. Insbesondere möchte 
die Gemeinde in diesen Zonen keine Dauerbewohner. 
Die Ferienhauszone in Nidstalden ist mehrheitlich bebaut und dauernd bewohnt. Sie wurde lediglich der 
Ferienhauszone zugewiesen damit die Erschliessungspflicht bei den Privaten liegt. Auch auf Mullern 
und im Läufferberg stellen sich ähnliche Probleme.  
Mullern und Läufferberg sind beide nicht erschlossen, deshalb wurden Planungszonen verfügt. Es geht 
dabei auch um die Frage was gefördert werden soll, die Talgebiete oder die Berggebiete. Die 
gegenwärtige Behandlung dieser fraglichen Gebiete mit der Bezeichnung „Regelung in der Nutzungs-
planung“ ist formal korrekt. Dies ist nicht als Wachstumsstopp für die Berggebiete zu verstehen, sondern 
als Absage an den Ausbau von Aussensiedlungen. 
Zu den Zuständigkeiten für Festsetzungen bildet der GRIP die gegenwärtigen Regelungen der 
Gemeindeordnung (GO) ab. Eine Änderung der GO würde auch die Zuständigkeiten neu regeln und 
festsetzen. 

I. Antrag der Kommission: Im Kapitel 1.3. muss klar definiert sein, dass Neuauslegungen, 
Anpassungen oder Überarbeitungen im GRIP eine Genehmigung durch die GV zu erfordern ist. 

Ausserdem soll überall in den Abstimmungsanweisungen, wo das Verfahren der GRIP und die 
Zuständigkeit der Gemeinderat ist, mit "GV" erweitert werden.  
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Beschluss der BRVK: Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

 

Abb. 18  
Überbauungsplanpflichten (ÜP) Gebiete wurden nicht im GRIP eingetragen, sondern in der Bauordnung 
(BO) und im Nutzungsplan (NUP) definiert und umschrieben. 
 
Richtungsweisende Festlegungen:  
Ein Abschnitt mit der Möglichkeit von Auszonung/Nichteinzonung wurde gestrichen. Im nachfolgenden 
neuen Abschnitt fehlt diese Möglichkeit. 
Die Möglichkeit zur Auszonung/Nichteinzonung ist im Bundesrecht (RPG) geregelt und im Rahmen des 
geltenden Rechts möglich. Der KRIP wurde vom Bund zur Überarbeitung zurückgewiesen, da die 
Siedlungsgebiete übermässige Reserven aufwiesen. Eine Reservebildung ist deshalb nicht möglich. Die 
Überprüfung folgt durch den Kanton. 
Eingezontes Bauland sollte innert 15 Jahren überbaut werden. Die Überwachung ist Aufgabe des 
Gemeinderates. 
Der Abschnitt, „Die Gemeinde Glarus Nord erachtet die Summe der Fläche der heute vorhandenen 
Arbeitsplatzgebiete als ausreichend, behält sich jedoch vor, projektbezogene Bedürfnisse von 
Unternehmen mit zusätzlichen Einzonungen gemäss Grundkonzeption zur Siedlungsentwicklung 
abzudecken.“ soll gestrichen werden. Das Siedlungsgebiet ist gross genug. 
Es wurde argumentiert, dass der GRIP nicht zu eng gefasst sein und noch Spielraum belassen sollte. 
Der NUP soll nicht über den GRIP hinausgehen. Der GRIP soll die grossen Linien festlegen und  
Anpassungen sollten möglich sein. 
 
Beschluss der BRVK: Mit 5 Ja gegen 2 Nein wird beschlossen den ersten Teil des Satzes zu belassen 
und den Rest nach dem Komma zu streichen. 
 

 

Zu 4.1.2 Siedlungsstruktur, Richtungsweisende Festlegungen:  
Im 1. Absatz wird beantragt, den zweiten Satz zu streichen: „Die Gemeinde richtet ihre Baube-
willigungspraxis auf diese Zielsetzung aus“. 
Mit diesem Auftrag soll das „Leben“ in den Ortschaften gefördert werden. Aus diesem Grund sollte der 
Satz nicht gestrichen werden. Stattdessen wird er ergänzt mit Nutzungsplanung. 
 
Beschluss der BRVK: Es wird beschlossen, den Satz mit Nutzungsplanung zu ergänzen 
 

 

Im 5. Absatz (Übergang zum Kerngebiet) wurde ein Antrag gestellt, den durchgestrichenen Satz am 
Ende des Absatzes zu belassen, d.h. die Übergangsgebiete nicht zu ändern: „In diesen Gebieten 
werden Sondernutzungsplanungen und gebietsbezogene Projektentwicklungen angestrebt“. 
Der Satz wurde gestrichen um Flexibilität in den Übergangsgebieten zu schaffen. 
 
Beschluss der BRVK: Der Antrag auf Streichung wird mit 2 Ja und 3 Nein abgelehnt. 
 
 

II. Antrag der Kommission: Überbaute Ferienhausgebiete müssen einer Zone zugewiesen werden. 

III. Antrag der Kommission: Der Satz soll wie folgt geändert werden: 
Die Gemeinde Glarus Nord erachtet die Summe der Fläche der heute vorhandenen 
Arbeitsplatzgebiete als ausreichend. behält sich jedoch vor, projektbezogene Bedürfnisse von 
Unternehmen mit zusätzlichen Einzonungen gemäss Grundkonzeption zur Siedlungsentwicklung 
abzudecken. 

IV. Antrag der Kommission: Der Satz soll wie folgt ergänzt werden: 
Die Gemeinde richtet ihre Nutzungsplanung und Baubewilligungspraxis auf diese Zielsetzung aus. 
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Im 7. Absatz (öffentliche Nutzungen): Der letzte Satz würde bei einer korrekten Umsetzung nur noch 
einen zentralen Oberstufenstandort zulassen „Für die Schulen der Oberstufe ist eine zentrale Lösung 
anzustreben“. Es wird vorgeschlagen, den Satz zu ändern, so dass mehrere Standorte möglich sind. 
 
Beschluss der BRVK: Es wird einstimmig beschlossen den Satz entsprechend abzuändern. 
 

 

Zu 4.1.3 Entwicklungsschwerpunkte (ESP), Richtungsweisende Festlegungen:  
Im letzten Absatz: Es wurde intensiv über die zweckgebundene Nutzung durch die Eternit AG diskutiert, 
nachdem ein Antrag auf Streichung vom folgenden Satz gestellt wurde: „ESP Eternit (Schweiz) AG Riet 
ist zweckgebunden für die Nutzung durch die Eternit (Schweiz) AG und zugehörige Industriebetriebe mit 
Synergiepotentialen reserviert (projektbezogene Nutzungsplanung).“ 
Die Betriebe müssen sich der Raumplanung anpassen und nicht umgekehrt. In den Grossgruppenkon-
ferenzen wurden die Umsiedlungspläne der Eternit AG abgelehnt u.a. weil das Riet als Naherholungs-
gebiet von vielen Einheimischen genutzt wird. Ausserdem wird befürchtet, dass eine heutige Ausnahme 
zu einer zukünftigen „Zerfledderung“ vom Riet führen könnte. Es wurde mehrmals darauf hingewiesen, 
dass die Firma Eternit erst nachweisen muss, dass sie nicht auf dem bestehenden Gelände ausbauen 
kann. Erst dann würde allenfalls eine Überbauung – und damit Umzonung im Riet – näher diskutiert und 
evaluiert werden. 
Die Argumente für eine Beibehaltung der zweckgebundenen Nutzung im Riet waren u.a., dass mit 
dieser Option einer Firma mit Schweizer Wurzeln ermöglicht werden soll auf der anderen Bahnseite 
neue Produktionshallen zu bauen und Arbeitsplätze zu erhalten. Die Grösse des Areals wurde von der 
Firma Eternit vorgegeben. Auf diesem Land könnte die Produktion in einer Produktionsstrasse realisiert 
werden; eine 800 Meter lange Produktionshalle ist geplant. Auf dem bestehenden Gelände wäre dies 
nur mit einer Stilllegung der Produktion während einem Jahr möglich, was für die Firma Eternit undenk-
bar ist. 
 
Beschluss der BRVK: Der Antrag auf Streichung wird mit 5 Ja und 2 Nein angenommen. 
 

 
Ausserdem muss eine entsprechende Anpassung in den Abstimmungsanweisungen gemacht werden. 
Antrag: Der Eintrag „Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen (W+M+DL)“ soll in „Eternit (Schweiz) AG, 
Niederurnen (G+I)“ geändert werden. Der Eintrag „Eternit (Schweiz) AG, Riet Niederurnen (G+I), 
projektbezogene Planung für Eternit (Schweiz) AG, Swisspor“ soll gestrichen werden.  
 
Beschluss der BRVK: Der Antrag wird mit 5 zu 2 Stimmen angenommen.  
 

 

V. Antrag der Kommission: Der Satz soll wie folgt geändert werden: 
Für die Schulen der Oberstufe sind zentrale Lösungen anzustreben. 

VI. Antrag der Kommission: Der folgende Satz soll gestrichen werden: 
ESP Eternit (Schweiz) AG Riet ist zweckgebunden für die Nutzung durch die Eternit (Schweiz) AG und 
zugehörige Industriebetriebe mit Synergiepotentialen reserviert (projektbezogene Nutzungsplanung) 

VII. Antrag der Kommission: Die Abstimmungsanweisungen/Festsetzung sind wie folgt zu ändern bzw. 
zu streichen: Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen (G+I) Eternit (Scwheiz) AG, Riet Niederurnen (G+I), 
projektbezogene Planung für Eternit (Schweiz) AG, Swisspor. 
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Zu 4.2. Wirtschaftsentwicklung:  
Das Ziel eines attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandorts ist unbestritten. Ob dies mit einer konstant 
wachsenden Bevölkerung einhergehen muss, wird nicht von allen Kommissionsmitgliedern gleich 
eingeschätzt.  
Antrag: In den Richtungsweisenden Festlegungen sind im Satz „Die Gemeinde Glarus Nord möchte ein 
attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort mit konstant wachsender Bevölkerung und zumindest gleich 
grosser Arbeitsplatzzahl sein.“ die Textpassage „mit konstant wachsender Bevölkerung und zumindest 
gleich grosser Arbeitsplatzzahl“ zu streichen. Ein unendliches Wachstum ist nicht wünschenswert. Es 
wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein leichtes Wachstum der Bevölkerung notwendig sei und auf 
die Situation in Glarus Süd hingewiesen. 
 
Beschluss der BRVK: Der Antrag wird mit 5 zu 2 Stimmen angenommen.  
 

 

Zu 4.2.1 Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen, richtungsweisende Festlegungen:  
Aufgrund der vorangegangenen Entscheide sind Anpassungen im Zusammenhang mit dem Standort 
der Eternit (Schweiz) AG erforderlich. In den Richtungsweisenden Festlegungen ist der Satz „Neue 
flächenintensive Arbeitsplatzgebiete für die industrielle Produktion sollen im Raum Bilten, Biäsche und 
Riet (Eternit (Schweiz) AG) bereitgestellt werden.“ anzupassen. Neue Formulierung: „Neue flächen-
intensive Arbeitsplatzgebiete für die industrielle Produktion sollen im Raum Bilten und Biäsche bereit-
gestellt werden.“ 

 

Zum 3. Absatz: 
Antrag: In den Richtungsweisenden Festlegungen ist der Satz „Die Gemeinde schliesst nicht aus, dass 
im Rahmen von bedingten, projektbezogenen Nutzungsplanungen zusätzliche Flächen eingezont 
werden.“ zu streichen.  
Weil die Gemeinde genügend eingezonte Fläche hat, sollte nicht unter diese Vorsichtsmassnahme im 
GRIP aufgenommen werden. In der Diskussion wird appelliert, diese Flexibilität zu erhalten. Eine 
Änderung der Nutzungsplanung müsste durch die Gemeindeversammlung beschlossen werden. Aus 
diesem Grund wird der Antrag zurückgezogen.  
 
Zu 4.2.2 Flugplatz Mollis:  
Es wird hinterfragt, was geschieht, wenn die Umsetzung nicht wie geplant erfolgt. Zudem wird kritisiert, 
dass im GRIP nur der positive Fall - Realisierung gemäss heutiger Planung - abgebildet ist. Dagegen 
wird gehalten, dass der GRIP das Ziel der Gemeinde abbildet, in Übereinstimmung mit dem 
Raumordnungskonzept (ROK) des Kantons. Jedoch muss der GRIP in sich stimmig sein und nicht für 
alle möglichen Szenarien Lösungen bereithalten.  
Antrag: In den Abstimmungsanweisungen sollen die Aufzählungspunkte 1 und 2 zusammengefasst 
werden. Neuer Wortlaut: „Breiter Nutzungsmix für aviatiknahe Betriebe (Zulieferbetriebe und Hightech 
Betriebe)“. Damit sollen sich nur aviatiknahe Betriebe auf dem Flugplatz Mollis niederlassen können. 
 
Beschluss BRVK: Der Antrag wird mit 4 zu 3 Stimmen angenommen.  
 

 
 
 
 

VIII. Antrag der Kommission: Der zweite Teil im Satz soll wie folgt gestrichen werden: „Die Gemeinde 
Glarus Nord möchte ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort sein.“ mit konstant wachsender 
Bevölkerung und zumindest gleich grosser Arbeitsplatzzahl sein.“ 

IX. Antrag der Kommission: Der Satz soll wie folgt geändert werden: „Neue flächenintensive 
Arbeitsplatzgebiete für die industrielle Produktion sollen im Raum Bilten und Biäsche und Riet (Eternit 
(Schweiz) AG) bereitgestellt werden.“ 

X. Antrag der Kommission: Aus den ersten beiden Aufzählungspunkten in den Abstimmungsanweis-
ungen wird ein Satz gemacht, der wie folgt lautet: "Breiter Nutzungsmix für aviatiknahe Betriebe 
(Zulieferbetriebe und Hightech Betriebe)". 
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Zu 4.2.3 Publikumsintensive Einrichtungen, Versorgungseinrichtungen:  
Der Begriff Gemeindehauptzentrum wird durch den KRIP vorgegeben. Es wird darauf hingewiesen, 
dass in Kapitel 4.2.3 verschiedene Sachverhalte behandelt werden und aus Sicht der Kommission nicht 
klar voneinander unterschieden werden. Einerseits wird die Grundversorgung mit Gütern für den 
täglichen und den Wochenbedarf angesprochen (Richtungsweisende Festlegungen), andererseits 
werden in den Abstimmungsanweisungen nur die Entwicklungsschwerpunkte genannt. Es fehlt die 
Nennung von Obstalden, Bilten, Mühlehorn etc., wo die Grundversorgung ebenfalls zu gewährleisten ist.  
Es wird vorgeschlagen, das Thema Grundversorgung auf die Seite 45, richtungsweisende Festlegungen 
(zur Siedlungsstruktur, Kap. 4.1.2.), nach Abs. 3 zu verschieben. 
 
Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen. 
 
Zu 5.2 Strasseninfrastruktur:  
Es wird kritisiert, dass sich das Kapitel 5.2 fast ausschliesslich mit der Umfahrung Näfels beschäftigt. 
Die Bestrebungen zur Aufwertung der Ortsdurchfahrt werden unterstützt.  
Antrag: Die Richtungsweisenden Festlegungen sind durch den Satz „Die Gemeinde Glarus Nord 
unterstützt Bestrebungen für eine Entlastung vom Durchgangsverkehr.“ zu ersetzen.  
 
Beschluss der BRVK: Der Antrag wird mit 6 zu 1 Stimmen abgelehnt.  
 
Die Frage wird gestellt, ob ein Verkehrs- / resp. Erschliessungskonzept Bestandteil des GRIP ist. Die 
Vorbereitungen für ein Erschliessungsprogramm laufen derzeit parallel zur Ortsplanungsrevision. Ziel ist 
es, ein ganzheitliches Verkehrskonzept für die gesamte Gemeinde Glarus Nord zu erstellen. Es ist 
beabsichtigt, das Erschliessungsprogramm auf die Nutzungsplanung abzustimmen.   
 
Zu 5.8 Schifffahrt, Bootsliegeplätze:  
Auf dem Glarner Teil des Walensees findet keine Linienschifffahrt statt, sondern lediglich eine 
touristische Schifffahrt. Die Linienschifffahrt verkehrt nur zwischen Murg und Quinten. 
 
Beschluss der BRVK: Im ersten Abschnitt soll Linienschifffahrt durch Schifffahrt ersetzt werden. 
 
Zu den Abstimmungsanweisungen:  

In den Abstimmungsanweisungen, Insbesondere die Fragen betreffend Bahnverbindung Gäsi – Filzbach 
sowie Seezugang sollen diskutiert werden. Das Wort diskutiert soll durch unterstützt ersetzt werden. 
Die Linthverwaltung ist eher ablehnend zu einer Bahnverbindung und die Flächen im Gäsi sind im KRIP 
als extensive Nutzung ausgewiesen. Der Kanton Zürich als Eigentümer des Sportzentrums möchte das 
Projekt nicht aufgeben. Für den Kerenzerberg ist das Sportzentrum ein wichtiger Arbeitgeber mit ca. 45 
Arbeitsplätzen. Welche Auswirkungen eine Ablehnung haben könnte ist ungewiss. Die Verbindungs-
bahn sollte nicht nur für Sportzentrumbesucher zugänglich sein, sondern öffentlich nutzbar sein. 
 
Beschluss der BRVK: Bei 6 Ja und einer Enthaltung, soll das Wort diskutiert durch unterstützt ersetzt 
werden. 
 

 

XI. Antrag der Kommission: Der letzte Satz im 1. Absatz soll wie folgt geändert werden: "Insbesondere
die Fragen betreffend Bahnverbindung Gäsi – Filzbach sowie Seezugang sollen diskutiert unterstützt
werden." 
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Zu 6.2. Fruchtfolgeflächen:  
Es wird die Frage gestellt, ob und inwiefern die laufende Vernehmlassung zum kantonalen Richtplan 
(KRIP) Auswirkungen auf den GRIP hat. Die Festlegung der Fruchtfolgeflächen (FFF) ist Sache des 
Kantons. Der Entwurf des KRIP nimmt teilweise Stossrichtungen des GRIP auf, teilweise bestehen 
weiterhin Konflikte (beispielsweise ARA, Erweiterung Arbeitsplatzgebiet Bilten, Stichstrasse Mollis). Die 
Gemeinde wird im Rahmen der Vernehmlassung entsprechend Stellung nehmen. Die Möglichkeit zur 
Stellungnahme steht allen Parteien, Vereinigungen und Interessierten offen. 
Gegenwärtig läuft das Vernehmlassungsverfahren, das am 20.12.2013 abgeschlossen sein wird. 
Zwischen den aufgeführten FFF-fähige Böden zu denjenigen des Kantons im Vernehmlassungsverfah-
ren besteht eine Differenz. Diese wird entsprechend angepasst. Die abschliessenden Zahlen müssen 
dem Beschluss des Regierungsrates, Genehmigung durch Bund, entnommen werden. 
 
Zu 6.5 Ruhegebiete für Wildtiere:  
In den richtungsweisenden Festlegungen wurde eine Schwächung eingeführt; statt dass die Gemeinde 
„übernimmt“ steht neu, dass sie die Ruhegebiete nach Kantonalem Richtplan überprüft“. Mit „überprüft“ 
können zusätzliche Gebiete einbezogen werden. Gebiete, welche im KRIP enthalten sind müssen 
übernommen werden. 
 
Zu 6.7 Weitere besonders wertvolle Gebiete:  
Antrag: In den Erläuterungen soll der erste Satz wie folgt geändert werden: Als besonders wertvolle 
Gebiete und Landschaften können auch technische Bauwerke (z.B. Linthkanal, Escherkanal) jedoch 
nicht Bauwerke aus früheren Zeitepochen (z.B. Panzersperren, Tankgraben), soweit diese nicht 
archäologische Bedeutung aufweisen, betrachtet werden. 
In der Beschreibung heisst es können, d.h. sie müssen nicht. Der Tankgraben, auch wenn er für Fischer 
unbedeutend ist, muss als Gewässer nach Gewässerschutzgesetz bezeichnet werden und ist zudem im 
VBS internen Naturschutzinventar aufgeführt. 
 
Beschluss der BRVK: Mit 4 Ja gegen 3 Nein beschliesst die Kommission die Ergänzung‚ jedoch nicht 
Bauwerke aus. 
 

 

Zu 7.1 Tourismus und Erholung, Abstimmungsanweisungen:  
Bei den Festsetzungen der Tourismusgebiete fehlt das Gebiet Fronalp mit dem Skilift etc. 
 
Beschluss der BRVK: Den Raum „Mullern“ ersetzen durch „Fronalp“. Der Fächer Fronalp bis Kerenzen 
und Mühlehorn schliesst Mullern mit ein. 
 

 

Zu 8.3.2 Windkraft:  
Es wurden Bedenken wegen Rentabilität, Lärm, Landschaftsverschandelung, Verkehrsanschliessung 
etc. geäussert. Die Windkraftanlagen müssen vom Investor bzw. im Rahmen des Baubewilligungs-
verfahrens geprüft werden (UVB Umweltverträglichkeitsbericht und UVP Umweltverträglichkeits-
prüfung). Im GRIP ist der Perimeter eingetragen in dem Windkraftanlagen möglich sind. Innerhalb 
dieses Perimeters sind maximal 5 Anlagen möglich. 
 
Beschluss der BRVK: Auf den Antrag das ganze Kapitel zu streichen, entfallen 2 Ja gegen 5 Nein. 
 
 
 
 

XII. Antrag der Kommission: Der 1. Satz im 1. Absatz soll wie folgt ergänzt werden: „Als besonders 
wertvolle Gebiete und Landschaften können auch technische Bauwerke (z.B. Linthkanal, Escherkanal) 
jedoch nicht Bauwerke aus früheren Zeitepochen (z.B. Panzersperren, Tankgraben), soweit diese 
nicht archäologische Bedeutung aufweisen, betrachtet werden.“ 

XIII. Antrag der Kommission: Bei der Festsetzung Raum Mullern mit Fronalp ersetzen. Neu lautet der 
Satz: „Raum Fronalp Mullern bis Kerenzen und Mühlehorn Seeanstoss: ....“ 



 

Seite 9/11 

 

Zu 8.3.4 Ausbau der Anlagen für erneuerbare Energieproduktion:  
Korrekturvorschlag im 1. Absatz: Das potentielle Rechenzentrum von Deep Green streichen. Die Firma 
ist Konkurs gegangen. 
 
Beschluss der BRVK: Im ersten Absatz den letzten Teil des Satzes streichen: „.../ wie der bestehenden 
Kehrichtverbrennungsanlage oder dem potenziellen Rechenzentrum von Deep Green.“ 
 

Zu 8.6 Energieplan:  
Gemäss des kantonalen Energiegesetzes müsste 2011 eine Energieplanung erstellt sein. Die Frage 
wurde gestellt, bis wann diese vorliegen wird. Der Energieplan ist ein Auftrag aus dem KRIP mit 
Terminierung, d.h. es wird davon ausgegangen, dass dieser ab 2014 ausgearbeitet wird. 
 

Zu 8.8 Altlasten:  
Korrekturvorschlag angefangen im 1. Satz „Altlasten“ ersetzen durch die korrekte Definition in der 
Altlastenverordnung ändern. Neu: Belastete Standorte sind Orte deren Belastung von Abfällen stammt 
und die eine beschränkte Ausdehnung aufweisen. Sie müssen je nach Gefährdung überwacht werden. 
Altlasten sind sanierungsbedürftige belastete Standorte. 
 
Beschluss der BRVK: Der Begriff „Altlasten“ soll durchgehend entsprechend im Kapitel Altlasten 
geändert werden. 
 

Zu 8.9 Materialbewirtschaftung (Abbau und Verarbeitung), Abstimmungsanweisungen:  
Antrag zu den Materialbewirtschaftungsstellen: Zwischenergebnis: Die beiden Orte Schieferen und 
Ausserflechsen (Riet) sind zu streichen. 
Beide Standorte liegen in der Ebene, eine Deponie kann schwerlich landschaftskonform eingegliedert 
und gestaltet werden.  
Die Standortevaluation erfolgte durch einen externen möglichen Betreiber, der sich der Aufgabe 
bewusst ist. Die Gemeinde Glarus Nord benötigt längerfristig mögliche Deponiestandorte für sauberen 
Aushub. Es handelt sich um eine Festlegung von möglichen Deponie Perimetern. Es wurde intensiv 
diskutiert und nach zweimaliger Abstimmungen wie folgt beschlossen: 
 
Beschluss der BRVK:  Der Antrag wird mit 1 Ja, 3 Nein und 3 Enthaltungen abgelehnt. 
 

Anpassungen im Plan „Erschliessung/Ausstattung“: 
Folgende Wanderwege, welche von den alten Gemeinden teils in längeren Verhandlungen durchgesetzt 
wurden sollten ergänzt/korrigiert werden: 

• Geerenweg, Sallern Richtung Gäsi 
• Variante Walsaweg (Landesfussweg) 
• Verbindungsweg in Obstalden 

Der Plan zeigt das zukünftige Wegkonzept und nicht das bestehende Wegnetz. 
 
Anpassungen im Plan „Nutzung“: 
Im GRIP Nutzung ergeben sich aus den Änderungsvorschlägen der BRVK folgende Anpassungen: 

• Ferienhausgebiet Nidstalden, das einer Zone zugeordnet werden soll 
• Eternitareal im Riet, das wieder als Landwirtschaftszone, statt ESP bezeichnet werden soll 

 
Zur Stellungnahme zum öffentlichen Mitwirkungsverfahren 
Die Antworten zum öffentlichen Mitwirkungsverfahren wurden zur Kenntnis genommen. Beim Mitwirk-
ungsverfahren handelt es sich nicht um ein abgeschlossenes Verfahren. Neben der Mitwirkung wird 
auch die BRVK, das Parlament und die GV noch Änderungen einbringen können. 
Die BRVK geht davon aus, dass das eingeschlagene Verfahren rechtlich korrekt ist. 
Es wurde festgestellt, dass sehr viele Vorschläge von der Bevölkerung nicht übernommen worden sind 
und es wird oft darauf hingewiesen, dass viele Themen, Vorschläge, Ergänzungen usw. erst in der 
Nutzungsplanung (NUP) behandelt werden sollen. 
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4. Anträge der BRVK 

Die BRVK beantragt dem Gemeindeparlament: 

1. Von der Stellungnahme des Gemeinderates zu den 69 Einwendungen gegen den Gemeindericht-
plan sei Kenntnis zu nehmen. 
 

2. Dem Gemeinderichtplan, bestehend aus 

a. Richtplantext mit den Erläuterungen, den richtungsweisenden Festlegungen, den Abstim-
mungsanweisungen und den Verweisen auf die massgeblichen Grundlagen, wobei die grau 
hinterlegten Textteile behördenverbindlich sind; 

b. Richtplankarten 1:15'000 Nutzung sowie Erschliessung/Ausstattung 

ist mit folgenden Korrekturen zuzustimmen: 

I. Im Kapitel 1.3. muss klar definiert sein, dass Neuauslegungen, Anpassungen oder 
Überarbeitungen im GRIP eine Genehmigung durch die GV zu erfordern ist. 

 Ausserdem soll überall in den Abstimmungsanweisungen, wo das Verfahren der GRIP und 
die Zuständigkeit der Gemeinderat ist, mit „GV“ erweitert werden.  

II. Seite 37: Überbaute Ferienhausgebiete müssen einer Zone oder einem Gebiet zugewiesen 
werden. 

III. Der Satz auf Seite 41 ist wie folgt zu ändern: Die Gemeinde Glarus Nord erachtet die 
Summe der Fläche der heute vorhandenen Arbeitsplatzgebiete als ausreichend.  

IV. Der Satz auf Seite 45 ist wie folgt zu ergänzen: Die Gemeinde richtet ihre 
Nutzungsplanung und Baubewilligungspraxis auf diese Zielsetzung aus. 

V. Der Satz auf Seite 46 ist wie folgt zu ändern: Für die Schulen der Oberstufe sind zentrale 
Lösungen anzustreben. 

VI. Der Satz auf Seite 49 ist zu streichen: ESP Eternit (Schweiz) AG Riet ist zweckgebunden 
für die Nutzung durch die Eternit (Schweiz) AG und zugehörige Industriebetriebe mit 
Synergiepotentialen reserviert (projektbezogene Nutzungsplanung) 

VII. Die Abstimmungsanweisungen/Festsetzung auf Seite 49 sind wie folgt zu ändern bzw. zu 
streichen: Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen (G+I) 
Eternit (Schweiz) AG, Riet Niederurnen (G+I), projektbezogene Planung für Eternit 
(Schweiz) AG, Swisspor. 

VIII. Der zweite Teil im Satz auf Seite 55 soll wie folgt gestrichen werden: „Die Gemeinde Glarus 
Nord möchte ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort sein.“ mit konstant wachsender 
Bevölkerung und zumindest gleich grosser Arbeitsplatzzahl sein.“  

IX. Der Satz auf Seite 57 soll wie folgt geändert werden: „Neue flächenintensive Arbeits-
platzgebiete für die industrielle Produktion sollen im Raum Bilten und Biäsche und Riet 
(Eternit (Schweiz) AG) bereitgestellt werden.“ 

X. Die ersten beiden Aufzählungspunkte in den Abstimmungsanweisungen auf Seite 60 soll 
neu lauten: „Breiter Nutzungsmix für aviatiknahe Betriebe (Zulieferbetriebe und Hightech 
Betriebe)“.  

XI. Der letzte Satz im 1. Absatz auf Seite 94 soll wie folgt geändert werden: „Insbesondere die 
Fragen betreffend Bahnverbindung Gäsi – Filzbach sowie Seezugang sollen diskutiert 
unterstützt werden.“ 

XII. Der 1. Satz im 1. Absatz auf Seite 105 soll wie folgt ergänzt werden: „Als besonders 
wertvolle Gebiete und Landschaften können auch technische Bauwerke (z.B. Linthkanal, 
Escherkanal) jedoch nicht Bauwerke aus früheren Zeitepochen (z.B. Panzersperren, 
Tankgraben), soweit diese nicht archäologische Bedeutung aufweisen, betrachtet werden.“ 
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XIII. Bei der Festsetzung auf Seite 114 den Raum Mullern mit Fronalp ersetzen. Neu lautet der 
Satz: „Raum Fronalp Mullern bis Kerenzen und Mühlehorn Seeanstoss: ....“ 

XIV. Hinweis zu Anpassungen im Plan GRIP Erschliessungen/Ausstattung: 
Folgende Wanderwege, welche von den alten Gemeinden teils in längeren Verhandlungen 
durchgesetzt wurden sollten ergänzt/korrigiert werden: 

• Geerenweg, Sallern Richtung Gäsi 
• Variante Walsaweg – Richtung Walenguflen - Fuchsfallen 
• Verbindungsweg in Obstalden 

Der Plan zeigt das zukünftige Wegkonzept und nicht das bestehende Wegnetz. 

XV. Anpassungen im Plan GRIP „Nutzung“: 
Im Plan „GRIP Nutzung“ ergeben sich aus den Änderungsvorschlägen der BRVK folgende 
Anpassungen: 

• Ferienhausgebiet Nidstalden; soll einer Zone zugeordnet werden 
• Eternitareal im Riet; zurück in Landwirtschaftszone 

 
3.  Der Gemeinderichtplan sei der Gemeindeversammlung vom Frühling 2014 zum Erlass vorzulegen. 
 
4.  Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sei die Vorlage an den Kanton zur Genehmigung 

weiterzuleiten. 
 
5.  Der Gemeinderat sei mit dem Vollzug zu beauftragen. 
 
 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Bau-, Raumplanungs- und Verkehrskommission 
 
 
 
Ann-Kristin Peterson 
Kommissionspräsidentin 
 
 
Kopie an: Parlamentssekretariat 
 


